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Leitbild
§tand 23.9.2016 { Bundesvertretertag}

frer Volksbund oestsche Kriegsgrüberfürsorge e. V. vvurde 7979 angesichts Mitlianen gefetlener
§oldoten des Ersten Weltkrieges Eus der Gesellschalt heraus gegründet" Heate wird er van einem
breiten übergartellicheft Ensdgement ge*dgen.

Wir stellcn uns der deutscäen Geschichte: lm Ersten Wettkrleg mit seinen Falgen lag der tlrsprung
ei*er Epache exzessiver Gewolt und totalittirer ail<taturen, die im Zweiten Weltkrieg einen histori^
srhen HöheBunkt fond. Dieser Angriffskrieg des nattanalsozialistixhen Deutxhlands farderte Mitti-
c*en Opfer, Soldaten und Zivilisten, und v*tdr Voraussetzung für beispiellase Verbr*chen bis hin zurn
Völkermard an den rarapäischer juden. Bamit stellt sich auch die Frage der persöntichen Veront-
walt,r§* uftter den Eedingungen van Aiktatur und Krieg. Pauschal* Schuldzuweisungen verbieten
siclr; Ofe Meisten kä*p§en im Eewusstsein, ihre nstionale Pfiicht zu erfütlen. Viele machten sich
schuldig, &a**re konnten sich entziehen. Wenige leirfeten Widerstand.

Mit dem festen lillillen, die §rinnerung an Krieg und Gewaltherrsehaft wachzuhalten, Verstiindi-
gung, Versöh**ng und Frieden unter den Menschen und Völkern zu fördern und für Freiheit und
Aemakratie einzu*eten, hat sich der Valksbund ouf der Grundldge seiner Satzu*g dieses Leitbild
gegeben.

GRUNÜsÄTZE

(riegsgräberfursarge umfasst die Sorge ilm die Gräber ail*r'Ioten von Krieg und Gewaltherr-
schaft. Soldaten wie Zivilisten, das öffentliche Irinnern, Gedenken uncl Mähnen fL]r den Frie-
den scwie die auf Friedensfähigkeit und Verständrgungsbereitsehaft zielende jugend-, Schul-
r"rnd §ildungsarbeit,

Sie geschieht *r;f der Grundlage des hurnanitären Völkerrechts und aus der Perspektive der
im Grundgesetz und der Europäischen Grundrechtechartä verankerten Werte. Kriegsgräber-
fürsarge steht irnmer in internationalem Kontext.

Wir trauern urn die Miilionen Toten und nehmen Anteil am Leid aller Menschen, die *nter
den Folgen von Krieg und Gewaltherrschafte* leider:.

A,UFGABEhI

Kriegsgräber

l{riegstate haben aufgrund volkerrechtlici:er Eestimmungen ein dar.rerndes ftuherecht.

lm staatlichen Äuftrag crhalten, errichten und pflegen wir die deutschen Kriegsgräberstätter

im Ausland. Wir unterstützen die Träger der Kriegsgräberstätten im Inland und sind bereit,

hier zusalztiche Aufgaben zu übernehrnen.


